
 
 
Öffentliche Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses am 09.11.2015 
 
Anmerkung: 

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Information, basierend auf der Nieder-
schrift zur Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses vom 09.11.2015. 

Sie stellt keine (beglaubigte) Abschrift aus der Niederschrift dar, sondern lediglich eine inhalt-
liche Wiedergabe aus der Urschrift. 

Von den 10 Mitgliedern des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses waren 10 anwe-
send. Die Beschlussfähigkeit war gegeben. 

 
 
 
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 
 

 
 

Niederschrift 
 

über die Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses 
 

 

 
Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal 

am: Montag, den 09.11.2015 

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:08 Uhr 

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Franz Heilmeier 

Schriftführer: Christine Zimmermann 

 
Anwesend: 
Heilmeier, Franz  
Funke, Markus  
Iyibas, Ozan  
Kummer, Johann  
Meidinger, Christian  
Pflügler, Florian  
Rübenthal, Burghard  
Schablitzki, Ursula  
Seidenberger, Thomas Vertretung für Herrn Alfred Oberlader 
Eschlwech, Josef Vertretung für Frau Stephanie Pflügler 
 
 
Abwesend: 
Oberlader, Alfred - berufsbedingt abwesend 
Pflügler, Stephanie - aus familiären Gründen abwesend 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1) Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 21.09.2015 - 
öffentlicher Teil 

Bau/173/2015 

2) Antrag auf Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses in ein 
Wohnheim 
Ganghoferstraße 13, 85375 Neufahrn, Fl.Nr. 1077/2 - Gmkg. 
Neufahrn 
Antragsteller: Immoservice Meixner GmbH 

Bau/171/2015 

3) 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan 
Nr. 122 "NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände"; 
Würdigung des Verfahrens nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB 

Bau/135/2015 

3.1) Änderung Geltungsbereich wg. Erschließung West Bau/179/2015 

3.2) Würdigung der Stellungnahme der Bürger Bau/136/2015/1 

3.3) Würdigung Stellungnahme Agenda 21 Gemeindeentwicklung Bau/137/2015 

3.4) Würdigung Stellungnahme Agenda 21 Verkehr Bau/138/2015 

3.5) Würdigung Stellungnahme Freiwillige Feuerwehr Bau/138/2015/1 

3.6) Würdigung Stellungnahme Landratsamt Immissionsschutz-
behörde 

Bau/139/2015 

3.7) Würdigung Stellungnahme Landratsamt Straßenverkehrsamt Bau/140/2015 

3.8) Würdigung Stellungnahme Landratsamt Ortsplanung Bau/141/2015 

3.9) Würdigung Stellungnahme Landratsamt Sachgebiet Altlasten Bau/142/2015 

3.10) Würdigung Stellungnahme Landratsamt Untere Naturschutzbe-
hörde 

Bau/143/2015 

3.11) Würdigung Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege 

Bau/144/2015 

3.12) Würdigung Stellungnahme Telekom GmbH Bau/145/2015 

3.13) Würdigung Stellungnahme Bayernwerk AG Bau/146/2015 

3.14) Würdigung Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt München Bau/147/2015 

3.15) Würdigung Stellungnahme Amt f. Landwirtschaft Bau/148/2015 

3.16) Würdigung Stellungnahme IHK Bau/149/2015 

3.17) Würdigung Stellungnahme Handwerkskammer Bau/150/2015 

3.18) Würdigung Stellungnahme Gemeinde Eching Bau/151/2015 

3.19) Würdigung Stellungnahme Deutsche Bahn AG Bau/152/2015 

3.20) Würdigung Stellungnahme Staatliches Bauamt Freising Bau/153/2015 

3.21) Würdigung Stellungnahme Energie Südbayern Bau/153/2015/1 

3.22) Würdigung Stellungnahme Flughafen München Bau/154/2015 

3.23) Würdigung Stellungnahme Kabel Deutschland Bau/154/2015/1 

3.24) Würdigung Stellungnahme Heinz Entsorgung Bau/154/2015/2 

3.25) Würdigung Stellungnahme Regierung v. Oberbayern Brand-
schutz 

Bau/155/2015 
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3.26) Freigabe für das Verfahrens nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB 
Bau/167/2015 

4) Vorbescheid zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses  
mit Tiefgarage 
Bahnhofstraße, Fl.Nr. 309 - Gmkg. Neufahrn 
Antragsteller: Gisela Bock 

Bau/170/2015 

5) Bekanntgaben  

6) Anfragen  
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1. Bürgermeister Heilmeier eröffnete um 18:00 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die  
Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Flughafen-, Planungs- und 
Bauausschusses fest. 
 
BGM Heilmeier schlug vor, die Reihenfolge der Tagesordnung für den öffentlichen Teil ab-
zuändern. Es seien einige Bürger anwesend, die sich wohl für den TOP Ö 4 interessieren 
würden und dieser daher als TOP Ö 2 vorgezogen werden sollte. Es gab keine Einwände 
und keine weiteren Anregungen zur Tagesordnung. 
 

Öffentlicher Teil 

TOP  1 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 21.09.2015 – öffentlicher Teil 
 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Flughafen-, Planungs- und 
Bauausschusses vom 21.09.2015 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände 
wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Neufahrn b. Freising geneh-
migt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauaus-
schusses vom 21.09.2015. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  2 Antrag auf Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses in ein Wohnheim 

Ganghoferstraße 13, 85375 Neufahrn, Fl.Nr. 1077/2 - Gmkg. Neufahrn 
Antragsteller: Immoservice Meixner GmbH 

 
Sachverhalt: 
 
Beantragt wurde die nachträgliche Baugenehmigung des bereits umgenutzten Einfamilien-
hauses (Reihenmittelhaus) in ein Wohnheim in der Ganghoferstraße 13, 85375 Neufahrn, 
Fl.Nr. 1077/12 – Gmkg. Neufahrn. 
 
Das Wohnheim soll über insgesamt 13 Zimmer (lt. Eingabeplanung mit 15 Betten) verfügen. 
Derzeit haben nach Auskunft des Einwohnermeldeamtes 20 Personen in der Ganghofer-
straße 13 ihren Wohnsitz angemeldet. 
 
Die Bauverwaltung empfiehlt, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen, da eine der-
artige Nutzung in einer mit lediglich Einfamilien-Reihenhaus bebauter Umgebung nicht ver-
träglich ist. Auch können die nach der gemeindlichen Stellplatzsatzung geforderten Parkplät-
ze – Minimum acht Stück – nicht nachgewiesen werden. Das Grundstück bietet Platz für 
höchstens fünf Stellplätze.  
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, das gemeindliche Einvernehmen 
zur Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses in ein Wohnheim in der Ganghoferstraße 13, 
85375 Neufahrn, Fl.Nr. 1077/12 – Gmkg. Neufahrn, zu erteilen. 
 
Abstimmung:   Ja 0  Nein 10 (Antrag abgelehnt)  
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TOP  3 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung des Verfahrens nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.04.2015 den Änderungsbeschluss für die 22. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 122 
„NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal“ beschlossen.  
 
Ziel der Bauleitplanungen ist es, die Ausweisung des Gebietes im Flächennutzungsplan von 
Industriegebiet in Gewerbegebiet zu ändern, da auf dem ehemaligen AVON Gelände ein 
Gewerbepark entstehen soll. Der Bebauungsplan soll dieses Vorhaben städtebaulich ord-
nen. 
 
Zur Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit 
Grünordnung wurde die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und Behörden in der Zeit 
von Freitag, den 19.06.2015 bis Montag, den 20.07.2015 vorgenommen. Zusätzlich wurde 
eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger am Montag, den 
06.07.2015 im Rathaus durchgeführt. 
 
Diskussionsverlauf: 
 
BAL Schöfer wies darauf hin, dass es entgegen der Beschlussvorlagen zwei Änderungen 
gebe. Eine betreffe den TOP 3.1, bei welchem es um den Geltungsbereich des Flächennut-
zungsplanes gehe. Dabei sei eine Frage der Inanspruchnahme von Grundstücksflächen ei-
nes Dritten im Bereich der Einmündung noch nicht geklärt. Dieser TOP müsste verschoben 
werden bis feststehe, ob die Gemeinde eine kleine Fläche in diesem Bereich erwerben kön-
ne oder nicht. Des Weiteren schreibe die Geschäftsordnung vor, dass für Änderungen des 
Bebauungsplanes ein Beschluss im Gemeinderat gefasst werden müsse. Es sei vorgesehen, 
dass dieser Punkt in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden solle und dann 
in der nächsten Sitzung des Ausschusses in diesem Punkt die Planung für die Auslegung  
freigegeben werden könne. 
 
Dies alles berühre auch den Punkt 3.26 bei welchem die Freigabe des Bebauungsplanes um 
eine Sitzung des Ausschusses verschoben werden müsse, während die Freigabe für den 
Flächennutzungsplan aber beschlossen werden könne. 
 
 
TOP  3.1 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Änderung Geltungsbereich wg. Erschließung West 

 
zurückgestellt 
 
 
TOP  3.2 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung der Stellungnahme der Bürger 

 
Sachverhalt: 
 
Gemeinschaftliche Stellungnahme der Bewohner Lohweg 25 (unterzeichnet von 17 Familien 
mit insgesamt 42 Familienmitgliedern) 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Gebäude Lohweg 25 liegt im Bebau-
ungsplan Nr. 48 „Am Lohweg“. Der rechtwirksame Bebauungsplan Nr. 48 setzt für das Ge-
bäude Lohweg 25 ein eingeschränktes Gewerbegebiet fest. Dieser Bebauungsplan bleibt 
von dem hier gegenständlichen, in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 122 grund-
sätzlich unberührt.  
Das Gebäude Lohweg 25 wird im Lärmgutachten zum Bebauungsplan Nr. 122 als Gewerbe-
gebiet eingestuft. Mit den festgesetzten Emissionskontingenten können hier jedoch Beurtei-
lungspegel von maximal 58,5 dB(A) tags und 43,5 dB(A) nachts  auftreten. Diese Beurtei-
lungspegel liegen 6,5 dB(A) unter den Immissionsrichtwerten der TA Lärm für GE-Gebiete 
und noch 1,5 dB(A) unter den für Mischgebiete. Insgesamt kann somit festgestellt werden, 
dass die vorhandene Wohnnutzung auch vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Ge-
mengelage ausreichend berücksichtigt wurde und gesunde Wohnverhältnisse gegeben sind. 
Die Emissionskontingente sind durch die geplante Nutzung einzuhalten. Bei Errichtung eines 
Parkplatzes oder eine Parkhauses sind die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen (z.B. 
eine geschlossene Fassade) zu ergreifen, um dieses sicherstellen zu können. Dies ist im 
Rahmen des Bauvollzuges nachzuweisen. 
 
Bezüglich des Verkehrsaufkommens kann festgestellt werden, dass eine zusätzliche Anbin-
dung des Planungsgebietes an die Planstraße West (Feldweg) mit einem lichtsignalgesteu-
erten Vollanschluss an die Staatsstraße geplant wird. Das erstellte Verkehrsgutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt 95% des gesamten zusätzlichen Verkehrsauf-



Niederschrift über die Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses 
vom 09.11.2015 

Seite 7 

 
kommens nach Norden abgewickelt wird. Lediglich ein kleiner Teil von 5% wird über die 
Straße Am Hart nach Süden fahren. Dies entspricht bei einem prognostizierten Verkehrsauf-
kommen aus dem Planungsgebiet rd. 105 Fahrten (Hin- und Rückfahrt) also rd. 50 Fahrzeu-
gen am Tag. In der Morgenspitze sind rd. 10 Fahrzeuge zu erwarten, die das Planungsgebiet 
anfahren. Entsprechend ist eine spürbare Steigerung des Verkehrs nicht zu erwarten. Der 
Einsatz von Schülerlosten bzw. einer Ampel oder Zebrastreifen entzieht sich den planungs-
rechtlichen Regelungsmöglichkeiten und steht nicht im Zusammenhang mit der hier gegen-
ständlichen Planung. 
Es wurde eine Untersuchung der Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung durchgeführt. 
Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Feinstaubbelastungen im Untersuchungsgebiet die 
Grenzwerte gem. 39. BIm-SchV deutlich unterschreiten. Gleiches gilt für die Stickstoffdioxid-
belastung. 
Der Grünstreifen nördlich des Lohwegs wird im Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt. 
Eine Verbreiterung ist aufgrund der erforderlichen internen Erschließung und des bestehen-
den Tiefladehofes nicht möglich. Vorhandene Bäume im Südwesten des Planungsgebiets 
werden als zu erhalten festgesetzt sowie durch Neupflanzungen entlang des Lohwegs er-
gänzt. 
  
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
In der Bauleitplanung werden die vom Gutachter ermittelten Emissionskontingente festge-
setzt, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der Umgebung sicherstellen. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.3 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Agenda 21 Gemeindeentwicklung 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Agenda 21 (Arbeitskreis Gemeindeentwicklung) vom 20.07.2015 
BP Nr.122  Änderung des FNP 
Die Änderung vom Industriegebiet zum Gewerbegebiet wird grundsätzlich gutgeheißen. 
Auffallend ist die wesentlich geringere Begrünung des geplanten Areals gegenüber dem  
jetzigen Zustand. 
Ist mit einer doppelten Bebauung zu rechnen? Dies hätte gravierende Auswirkungen auf die 
Umwelt. 
 
BP Nr.122 Flyer 
Hier fällt sofort eine städtebauliche Fehlplanung auf: Ein Gebäude mit einer Wandhöhe von 
16 m und einer vermutlichen Länge von ca. 100 m und einer Breite von ca. 40 m, ist gewiss 
kein „Landmark“. 
Der mittlere Block mit 12 m Höhe könnte durch eine Höhenstaffelung mehr städtebaulichen 
Reiz gewinnen. 
 
BP Gewerbepark Neufahrn / Scopingliste 
Verkehrsgutachten 
Die angrenzenden Wohngebiete sind zwar als „Allgemeine Wohngebiete“ eingestuft. Das 
zusätzliche Verkehrsaufkommen soll über die Straße „Am Hart“ verlaufen- eine nicht zumut-
bare Belastung für die bestehenden Wohngebiete. 
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Natürliche und künstliche  Belichtung 
Hier heißt es „die künstliche Beleuchtung der Außenflächen des Planungsgebietes wird 
durch die umgebende Bepflanzung abgeschirmt. Das ist ein Widerspruch zu der vorgesehe-
nen Abholzung vorhandener Bäume. 
 
Erholung 
Den Arbeitnehmern stehen auf dem Gelände ausreichend Freiflächen zur Verfügung. 
Hier kann der AK kaum Flächen mit entspannendem Grün entdecken. 
Tiere und Pflanzen 
Wieder einmal ist eine Ausgleichsbilanzierung nötig, um neue versiegelte Flächen zu kom-
pensieren (doppelte Bebauung als gegenüber der jetzigen?) 
Baumbilanzierung 
185 Bäume müssen gefällt werden, 85 Bäume werden auf dem Gelände neu gepflanzt. Ein 
Einhalten ist hier geboten. 
Klima-Thermische Belastungen 
„Ein hoher Versiegelungsgrad führt sowohl im Bestand als auch in der Planung zu einer Auf-
heizung der versiegelten Flächen“ 
Der vorhandene Grünbestand könnte eine Aufheizung verhindern, zum Wohle der Umwelt. 
 
Mehr Einnahmen aus der Gewerbesteuer für Neufahrn wären wünschenswert. Der AK 
Gemeindeentwicklung kann sich dies auch ohne größere Einschnitte in die Umwelt 
vorstellen - ein Spagat der möglich ist. 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Verlorengehende Grünstrukturen im Gebiet werden im Zuge des parallel verlaufenden Be-

bauungsplanverfahrens und die Regelungen der geltenden Baumschutzverordnung der Ge-

meinde Neufahrn ersetzt.  

Mit der vorliegenden Planung werden nur in einem geringen Ausmaß zusätzliche Eingriffe in 
Natur Landschaft vorbereitet, weil der Bereich auch bislang bereits weitgehend in einem Um-
fang bebaubar war, der nun planungsrechtlich festgesetzt wird. Die naturschutzrechtlichen 
Auswirkungen werden im Umweltbericht und der Begründung umfassend dargestellt. Der 
erforderliche Ausgleichsbedarf wurde in der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ermittelt und die 
erheblich betroffenen Schutzgüter im erforderlichen Umfang ausgeglichen. Eine Abstimmung 
mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ist erfolgt. 
 

Das städtebauliche Entwurfskonzept sieht vor, die Ortseingangssituation an der St 2053 in 

Richtung Eching mit einer städtebaulichen Dominante zu akzentuieren. Der Bebauungsplan 

setzt darum, im Gegensatz zum übrigen Plangebiet, für das Gewerbegebiet GE 1 im nord-

westlichen Geltungsbereich eine Wandhöhe von 18 m fest. Die gestalterische Umsetzung als 

Landmark bleibt dem architektonischen Entwurf vorbehalten. Die Gestaltung wird im Rah-

men des städtebaulichen Vertrages gesichert. 

Das Bestandsgebäude soll unverändert erhalten bleiben. 
 
Bezüglich des Verkehrsaufkommens kann festgestellt werden, dass eine zusätzliche Anbin-
dung des Planungsgebietes an die Planstraße West (Feldweg) mit einem lichtsignalgesteu-
erten Vollanschluss an die Staatsstraße erfolgen wird. Das erstellte Verkehrsgutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt 95% des gesamten zusätzlichen Verkehrsauf-
kommens nach Norden abgewickelt wird. Lediglich ein kleiner Teil von 5% wird über die 
Straße Am Hart nach Süden fahren. Dies entspricht bei einem prognostizierten Verkehrsauf-
kommen aus dem Planungsgebiet rd. 105 Fahrten (Hin- und Rückfahrt) also rd. 50 Fahrzeu-
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gen am Tag. In der Morgenspitze sind rd. 10 Fahrzeuge zu erwarten, die das Planungsgebiet 
anfahren. Entsprechend ist eine spürbare Steigerung des Verkehrs nicht zu erwarten. Der 
Einsatz von Schülerlosten bzw. einer Ampel oder Zebrastreifen entzieht sich den planungs-
rechtlichen Regelungsmöglichkeiten und steht nicht im Zusammenhang mit der hier gegen-
ständlichen Planung. 
 
Das Grünkonzept berücksichtigt eine deutliche Randeingrünung des Planungsgebietes zu 
den öffentlichen Straßen ergänzend zu der ohnehin vorgesehenen, nach innen orientierten 
Bebauungs- und Erschließungsstruktur. Auch aus Gründen des Artenschutzes sind 
Lichtimmissionen möglichst zu vermeiden. Dies ist jedoch über die Festsetzungsmöglichkei-
ten des Baugesetzbuches nicht regelbar, wird jedoch in den Hinweisen aufgeführt. 
 
Der hier geplante Gewerbepark weist, allein durch den hohen Anteil an verbleibenden und 
weiter zu entwickelnden Bestandsgrün, ein für Neufahrner Verhältnisse ungewöhnlich hohes 
Maß an Erholungsmöglichkeiten auf. Entspannende Grünstrukturen können auch im Rah-
men des Grünkonzepts und der geplanten Freisitzfläche der gastronomischen Einheit ent-
stehen. Weitere Flächen für die Erholungsnutzung sind gem. Freiflächengestaltungsplanung 
zu berücksichtigen. Diesbezügliche Festsetzungen werden im BP aber nicht getroffen. 
 

Eine naturschutz- und artenschutzrechtliche Betrachtung des Plangebiets ist im Rahmen von 

Bebauungsplanverfahren erforderlich. In diesem Zusammenhang werden immer auch die 

naturschutzrechtlichen Eingriffe bilanziert und ausgeglichen.  

Zwischen der Gemeinde Neufahrn und dem Landratsamt Freising wurden im Vorfeld der 

Planung übereinstimmend die Bereiche des im Zusammenhang bebauten Ortsteil (Innenbe-

reich gem. § 34 BauGB) festgestellt. Ein geringer Teil des Plangebiets von ca. 9.500 m2 wur-

de dem Außenbereich zugeordnet.  

Gem. § 1a III S.6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor 

der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Die durch den Bebauungs-

plan nun ermöglichten Eingriffe waren für den zuvor bereits als Innenbereich zu beurteilen-

den Teil der Planung demnach auch schon vor der Aufstellung des Bebauungsplans zuläs-

sig.  

Die mit dem Bebauungsplan neu ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft werden im 

Umweltbericht schutzgutbezogen bilanziert und in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wer-

den die entsprechenden Kompensationserfordernisse berechnet. Auf die Ausführungen im 

Umweltbericht wird verwiesen.  

Eine Abstimmung der Ausgleichsbilanzierung mit der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde hat am 04.08. und 05.08.2015 stattgefunden. Die untere Naturschutzbehörde erteilte 
ihr Einverständnis mit dem Vorgehen zur Ermittlung der Eingriffsschwere und der erfolgten 
Höhe des Ausgleichserfordernisses. 
 
Die bestehenden Bäume werden soweit möglich zum Erhalt festgesetzt. Die Bäume, die im 
Rahmen der Umsetzung des Bauvorhabens gefällt werden müssen, können teilweise im Gel-
tungsbereich wieder ersetzt werden (rd. 100 Bäume). Bäume die nicht vor Ort ersetzt werden 
können, sind gemäß der Vorgaben der geltenden Baumschutzverordnung der Gemeinde 
Neufahrn monetär auszugleichen. Die Wertigkeit des vorhandenen Vegetationsbestandes 
wurde in der Ausgleichsermittlung berücksichtigt. 
 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes werden entsprechend § 1a (5) BauGB Rechnung 

getragen.  

Der Bebauungsplan berücksichtigt dabei insbesondere die lokalklimatischen Belange durch 
Festsetzung von Fassadenbegrünung sowie durch die Festsetzung von zu begrünenden 
Freiflächen und mit  zusätzlichen Baumpflanzungen. Die Nutzung als Gewerbegebiet erfor-
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dert jedoch großflächige, zusammenhängende Gebäudestrukturen mit zugehörigen Er-
schließungsflächen. 
 
Gewerbesteuern sind nicht Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. Mit der Reaktivie-
rung des ehemaligen AVON-Areals ist aber davon auszugehen, dass zusätzliche Gewerbe-
steuern generiert werden können. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
GR Pflügler bat darum den Hinweis über eine Empfehlung für Dachbegrünungen aufzuneh-
men. 
  
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. Ein Hinweis soll aufgenommen wer-
den, dass die Begrünung der Dachflächen empfohlen wird. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.4 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Agenda 21 Verkehr 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Agenda 21 (Arbeitskreis Verkehr) vom 20.07.2015 

 
Vorbemerkung 
Der AK Verkehr der Agenda 21 in Neufahrn beschäftigt sich u.a. mit der Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit in Neufahrn. Aus dieser Arbeit sind allgemeine Probleme 
der Verkehrsplanung der letzten Jahrzehnte sowie einige Besonderheiten in Neu-
fahrn bekannt  
1. Die Verkehrsflächen wurden in der Vergangenheit vorwiegend auf die Bedürfnisse 
des motorisierten Individualverkehrs ausgerichtet 
2. Meist wurden für die Anlage von Straßen vor allem bezüglich Gehwegbreiten die 
Mindestquerschnitte des jeweils gültigen Regelwerks gewählt 
3. Neufahrn hat eine relativ hohe Verkehrsdichte wegen seiner Einbindung in die 
überregionale Infrastruktur und aufgrund seines eigenen Wachstums Möglichkeiten 
die Verkehrssicherheit vor allem der nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer zu ver-
bessern liegen u.a. in attraktiven straßenunabhängigen Netzen für Geh- und Radver-
kehr, in der Reduzierung von Geschwindigkeiten und im Angleichen der parallel ge-
fahrenen Geschwindigkeiten. Innerorts hat die Vermeidung von KFZ-Verkehr Priori-
tät. 
Die hierzu notwendige integrierte Netzgestaltung auch unter Berücksichtigung neuer 
Mobilitätskonzepte (E-Bikes …) bedarf einer Jahrzehnte vorausschauenden Planung. 
Vor diesem Hintergrund nehmen wir Stellung zum vorliegenden Entwurf „NOVA Neu-
fahrn“. 
 



Niederschrift über die Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses 
vom 09.11.2015 

Seite 
11 

 

 
1. Wohnortnahe Beschäftigung 
Gewerbe auf dem ehemaligen Avon-Gelände bietet die große Chance wohnortnaher 
und damit fußläufig erreichbarer Beschäftigung. Im Idealfall könnten alle Arbeitsplät-
ze ohne privaten PKW erreicht werden. 
2. Einbindung in die bestehenden Verkehrsnetze 
Das Gelände soll von 2 Seiten erschlossen werden. Die Einfahrten sind aus Sicht 
eines Autofahrers sehr gut zu erreichen. Für Fußgänger und Fahrradfahrer ist diese 
Qualität leider noch nicht erkennbar. Im Bereich der „Avon-Kreuzung“ sollte ein 
Übergang für Fußgänger und Radfahrer vom noch unbebauten Gewebegebiet nörd-
lich der Staatsstraße 2052 berücksichtigt werden. Die Christl-Cranz-Str. und Am Hart 
könnten eine Nord-Süd Verbindung in einem künftigen Radschnellwegenetz darstel-
len. Die bisher im Flächennutzungsplan festgesetzte Breite der Grünanlage am östli-
chen Rand des Planungsgebietes, die sich in gleicher Breite auch nach Norden fort-
setzt wäre hierfür durchaus sinnvoll. Im Bereich der westlichen Zufahrt sind die 
Querschnitte des Verkehrsraums möglicherweise zu gering bemessen. (Straßenbrei-
te bei Begegnung von Lieferverkehr, Rückstau auf die Staatsstraße, fehlende Aus-
weichmöglichkeiten für Radfahrer, ...), Fußläufige Verbindungen zu den angrenzen-
den Quartieren fehlen. 
3. ÖPNV 
Neufahrn ist weiter im Wachstum. Eventuell wird in Zukunft der Betrieb einer 
innergemeindlichen Buslinie möglich. Auch die ÖPNV Anbindung zu S-Bahn in Neu-
fahrn und U-Bahn in Garching Forschungsgelände wird weiter an Bedeutung gewin-
nen. Wir regen an, Flächenreserven für eine künftige Haltestelle „Am Hart“ und zu-
gehörige Zugänge zum neuen Gewerbegebiet vorzusehen. 
4. Innere Erschließung und Fußwege 
Die Gestaltung der inneren Erschließung des neuen Gewerbegebietes ist im momen-
tanen Entwurfsstand leider noch nicht erkennbar. Wir regen an, in der weiteren Be-
arbeitung besonderen Wert auf die Gestaltung der Wege für Fußgänger und Radfah-
rer zu legen: 
1. Autofahrer müssen von den in den Randbereichen angedachten Parkplätzen weite 
Wege zu Fuß auf dem Gelände zurücklegen. Möglicherweise wären attraktive Geh-
wege um das gesamte Areal mit Durchlässen zum Gewerbegebiet eine Alternative. 
Die Qualität der Wege ergäbe sich aus der Verbindung mit den ohnehin geplanten 
umlaufenden Grünflächen. 
(Da die Grünflächen auf dem Gelände im Vergleich zum Bestand extrem reduziert 
werden, könnten hier auch die für die Erholung der Beschäftigten notwendigen Frei-
flächen entstehen.) 
2. Beschäftigte, die auch im Gemeindegebiet leben erreichen ihren Arbeitsplatz 
vermutlich in kürzerer Zeit mit dem Fahrrad als in der Kombination von PKW und 
Fußmarsch. Eine gute Qualität der Wege sowie der Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder erleichtert die Entscheidung für das Fahrrad. Wir regen darüber hinaus an 
zu untersuchen, ob diese Wege auch im Rahmen eines Beleuchtungskonzeptes eine 
besondere Gestaltung erfahren könnten. 
5. Anmerkungen 
Im Plan und der Axonometrie ist GE 3 als Parkplatz dargestellt, in Beschriftung und 
den Festsetzungen durch Text jedoch als 12m hohes Gebäude. Die Gebäudebreiten 
erlauben Innenhöfe, auch in Verbindung mit Durchgängen zum 
angrenzenden Wohngebiet. 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Schaffung eines Fuß- und Radfahrerübergangs über die Echinger Straße ist nicht ur-

sächlich aus der vorliegenden Planung begründbar. 

Da ein öffentlicher Radschnellweg ein ausschließlich öffentlicher Bedarf ist, kann er nur auf 

öffentlichem Grund realisiert werden, denn eine Inanspruchnahme von Privatgrund für solche 

Zwecke würde einen enteignungsgleichen Eingriff darstellen. Hierfür müsste die Gemeinde 

Neufahrn den notwendigen Grund von der Eigentümerin erwerben. Da dies nicht erfolgt ist, 

kann ein Radschnellweg auf dem Grundstück des Gewerbegebietes nicht umgesetzt wer-

den.  

Die Westanbindung wurde durch ein Ingenieurbüro geprüft und eine Anbindung an die 

Staatsstraße entwickelt, die die für Lkw-Verkehr erforderlichen Straßenbreiten berücksichtigt.  

Ebenso berücksichtigt die Planung eine fußläufige Anbindung des Planungsgebietes nach 
Süden auf Höhe der Straße An der Lohe. 
Das Plangebiet ist derzeit über die Buslinie 690 an den ÖPNV angebunden. Die Bushalte-
stelle Christl-Cranz-Straße liegt in ca. 100 m Entfernung vom Plangebiet. Die Buslinie 690 
verbindet die Haltestellen Eching Ost mit Garching Forschungszentrum in einer 20-
minütigenTaktung (wochentags). Inwieweit eine Anpassung der Linienführung oder die Ein-
richtung eines zusätzlichen ÖPNV-Anschlusses für das Plangebiet erforderlich ist, wird der-
zeit geprüft. 

Die innere Erschließung des Plangebiets ist über eine Ringerschließung geplant.  Auf  Höhe 

der jeweiligen Nutzungseinheiten befinden sich Stellplätze, die dem jeweiligen Betrieb unmit-

telbar zugeordnet sind. Ergänzend hierzu wird es größere zusammenhängende Stellplatzflä-

chen geben. Diese sind so im Planungsgebiet verteilt, dass weiterhin möglichst kurze Wege 

zurückgelegt werden müssen. 

Die vorhandenen Freibereiche sollen qualitativ hochwertig gestaltet werden und stehen der 

Erholungsnutzung der Beschäftigten zur Verfügung.  

Im Planungsgebiet werden ergänzend Fahrradstellplätze untergebracht. Es gilt die gemeind-
liche Fahrradabstellsatzung. 
 
Ein mögliches Beleuchtungskonzept der neu zu errichtenden Erschließungsanlagen ist nicht 
Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. Die Ausbauplanung wird eine ausreichende 
Beleuchtung des Wegenetzes vorsehen. 

Im Bereich des ehemaligen GE 3 (neu GE 2) soll die bestehende Stellplatzanlage erhalten 

bleiben. Bei Bedarf ist hier jedoch auch die Herstellung eines Parkhauses möglich.  

 
Diskussionsverlauf:  
 
GR Pflügler wies darauf hin, dass es nicht nur um den Radschnellweg ginge sondern auch 
um die innere Anordnung. 
Zudem sei der Südausgang als rein fußläufiger Weg geplant, was durchaus Sinn mache, da 
dieser in das Misch- bzw. Wohngebiet führe. Er wolle dennoch darauf hinweisen, dass es die 
Möglichkeit gebe eine Bushaltestelle innerhalb des NOVA-Geländes zu platzieren, wobei der 
Bus dann diesen fußläufigen Südausgang als Ausfahrt nutzen müsste. 
 
BAL Schöfer erwiderte, dass es einen Höhenunterschied des Geländes gäbe, den der Bus 
kaum bewältigen könnte.  
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GR Funke fände eine Haltestelle im Gelände nicht zielführend und halte es für vollkommen 
ausreichend, wenn im Süden und Norden z.B. je eine Haltestelle wäre. 
 
GR Pflügler sagte, dass er als Verkehrsreferent nur auf die Möglichkeit hinweisen wollte. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 

Der Bebauungsplan berücksichtigt die Anregungen soweit möglich. Eine Änderung der Bau-

leitplanung ist nicht erforderlich. 

Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.5 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Freiwillige Feuerwehr 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 30.07.2015 
 

 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan steht der Umfahrt für 
Feuerwehrfahrzeuge nicht entgegen. Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.6 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Landratsamt Immissionsschutzbehörde 

 
Sachverhalt: 
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Stellungnahme des Landratsamtes Freising Immissionsschutzbehörde vom 
30.07.2015 
 
Im B-Plan Nr.122 ist sowohl in den planerischen als auch in den textlichen Festsetzungen 
die als Anlage beigefügte "Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. 
215043/4" vom 03.07.2015 vom Ingenieurbüro Greiner noch einzuarbeiten. 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung vom Ingenieurbüro Greiner wird zur for-
mellen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in 
den Bebauungsplan eingearbeitet. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 122 „NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal“ wird ent-
sprechend überarbeitet. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.7 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Landratsamt Straßenverkehrsamt 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Freising Straßenverkehrsamt vom 13.07.2015 
 
Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Freising schließt sich den Ergebnissen der im 
Besprechungsprotokoll des Staatlichen Bauamtes vom 12.06.15  getroffenen Absprachen 
zur Erschließung des NOVA-Geländes über die St 2053 mit den zwei vorgeschlagenen 
Optionsvarianten an. 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Bezüglich der Anbindung des Planungsgebietes an die Staatsstraße haben zwischenzeitlich 

Abstimmungen mit dem Staatlichen Bauamt und der Obersten Baubehörde stattgefunden. 

Ergebnis dieser Abstimmungen ist, dass eine zusätzliche Zu- und Ausfahrt auf den bisheri-

gen Feldweg mit einer lichtzeichengesteuerten Vollanbindung an die Echinger Straße (St 

2053) möglich ist. Diese Anbindung wird im Bebauungsplan entsprechend berücksichtigt. 

Eine Kreuzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Staatlichen Bauamt ist zu 
schließen. Die Kostenübernahme durch die Investorin wird im städtebaulichen Vertrag ge-
regelt. 
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Diskussionsverlauf: 
 
GR Pflügler erkundigte sich, ob es Alternativen gebe bei Grunderwerbsschwierigkeiten. 
 
BAL Schöfer erläuterte, dass es eine Alternative gebe, bei welcher die Straße nach Osten in 
den Grünstreifen auf gemeindeeigenem Grund verschoben werden müsste. 
  
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 122 „NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal“ wird ent-
sprechend überarbeitet. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.8 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Landratsamt Ortsplanung 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Freising Ortsplanung vom 08.07.2015 
 

Die Begründung fehlt vollständig. 
B-Plan: 
- Die Bauweise ist in allen Gebieten festzusetzen. 
- Es sollte eine max. Höhe von Werbepylonen festgesetzt werden. 
- Im Gebiet GE 1 sollten dringend Festsetzungen zur Gestaltung getroffen werden, 
da dieses Gebäude durch sein Heranrücken an die Straße sowie seine Höhe als 
städtebaulich markantes Gebäude zukünftig die Einfahrt nach Neufahrn 
prägt. Auch im Gebiet GE 3 wird empfohlen gestalterische Festsetzungen 
aufzunehmen. 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die frühzeitigen Beteiligungsverfahren dienen einer ersten Information der Öffentlichkeit und 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange. Hierfür ist eine ausführliche Begründung nicht 
erforderlich. Es wurde statt dessen eine kurze Erläuterung in Form eines Flyers zur Verfü-
gung gestellt. Die Beteiligungsunterlagen werden bis zur formellen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB um die Begründungen zu 
beiden Bauleitplänen ergänzt. 
 
Entlang der Straße Am Hart wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt, um für die an-
grenzenden Anwohner einen ausreichenden Schall- und Sichtschutz sicherzustellen. Eine 
weitergehende Regelung zur Bauweise ist städtebaulich und auch planungsrechtlich nicht 
erforderlich und wird nicht festgesetzt 
 
Die Satzung wird um eine maximale Höhe für Werbepylonen von 12 m ergänzt. 
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Grundsätzlich ist es möglich aufgrund von Gründen der Ortsgestaltung Festsetzungen zur 
Gestaltung von Gebäuden zu treffen. Hierbei ist es jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit 
erforderlich, dass sich diese Festsetzungen aus der vorhandenen Umgebung ableiten las-
sen. Aus der Umgebung lassen sich im hier gegenständlichen Bebauungsplan keine gestal-
terischen Vorgaben ableiten. Unabhängig davon ist es aufgrund der Lage des Planungsge-
bietes am Ortseingang der Gemeinde Neufahrn wichtig, dass dieser Lage durch eine adä-
quate, hochwertige architektonische Gestaltung Rechnung getragen wird. 
Entsprechend haben sich die Gemeinde und die Investorin geeinigt verbindliche Regelungen 
zur Gestaltung des Baukörpers in GE 1 in den städtebaulichen Vertrag aufzunehmen. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 122 „NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal“ wird ent-
sprechend überarbeitet. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.9 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Landratsamt Sachgebiet Altlasten 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Freising Sachgebiet Altlasten vom 16.07.2015 
 

Das Grundstück Fl.Nr. 926, Gemarkung Neufahrn, ist derzeit nicht im 
Altlastenkataster des Landratsamtes Freising eingetragen. Wir weisen darauf hin, 
dass damit keine völlige Altlastenfreiheit für das Grundstück bestätigt werden kann. 
Bisher liegen dem Landratsamt Freising - Abteilung Umweltschutz - zwar keine 
Hinweise auf Altlasten oder Bodenverunreinigungen vor, aufgrund der 
jahrzehntelangen gewerblichen Nutzung des Areals können schädliche 
Bodenverunreinigungen oder Altlasten unseres Erachtens jedoch nicht 
ausgeschlossen werden. Es wird insbesondere auf evtl. Lagerungen bzw. den 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hingewiesen. 
Die Gemeinde Neufahrn hat als Träger der Bauleitplanung eine entsprechende 
Recherchepflicht . Hat die Gemeinde begründete Hinweise oder Anhaltspunkte über 
möglicherweise bestehende Altlasten im Plangebiet, müssen Untersuchungen 
durchgeführt werden, um näheren Aufschluss über Art und Umfang der 
Schadstoffbelastung zu erhalten. Das Landratsamt Freising ist hierüber zu 
verständigen und bei evtl. erforderlichen Maßnahmen einzubinden. 
Für die geplanten Abbruchmaßnahmen auf dem ehem. Avon - Gelände sind die 
einschlägigen abfallrechtlichen Vor-schriften zu beachten. Ein Rückbaukonzept ist 
vorab zu erstellen. 
Viele der früher verwendeten Baustoffe ( z.B. Asbest ) haben sich als schadsoffhaltig 
herausgestellt. Verunreinigte Bereiche und schadstoffhaltige Baustoffe müssen beim 
Rückbau daher getrennt ausgebaut werden, um das restliche Abbruchmaterial nicht 
zu verunreinigen. 
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Die Arbeitshilfe "Kontrollierter Rückbau" des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz 
ist hierfür zu einschlägig und zu beachten ( Download im pdf-format: 
www.bayern.de/lfu ). 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Es wurde eine Oberbodenuntersuchung durch das Ingenieurbüro für Geo- und Umwelttech-

nik FRANK + BUMILLER + KRAFT (München) durchgeführt. Im Ergebnis liegen die Mess-

werte weit unterhalb der Prüfwerte der Bundesbodenschutzverordnung. Es liegen keine An-

haltspunkte für schädliche Bodenverunreinigungen im Plangebiet vor.  

Der Umgang mit möglicherweise belasteten Böden und die damit verbundene Meldepflicht 
werden in der Begründung beschrieben. Die abfallrechtlichen Vorschriften sind durch den 
Investor zu berücksichtigen. 
 
Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Fa. Avon wurde bereits abgebrochen. Hierbei wur-
den die erforderlichen abfallrechtlichen Vorschriften berücksichtigt. Der Abbruch weiterer 
Gebäude ist derzeit nicht geplant. Sollte dies zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich sein, 
sind die abfallrechtlichen Vorschriften durch den Bauherren zu berücksichtigen. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.10 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Landratsamt Untere Naturschutzbehörde 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Freising Untere Naturschutzbehörde vom 
14.07.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Bauzeitensteuerung sowie weiterführende Vermeidungsmaßnahmen werden als Hin-
weise zum Artenschutz in den BP aufgenommen. Die vorzeitig durchgeführten Baumfällun-
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gen bzw. Teilabbrüche von Gebäuden wurden am 15.04.2015 durch einen Sachverständigen 
im Zuge der ökologischen Baubegleitung (Vermeidungsmaßnahme unter Hinweise im BP) 
begleitet und waren mit der UNB abgestimmt. Für den Verlust an gebäudebezogenen Fle-
dermaus- und Vogelhabitaten wurden bereits Fledermaus- und Vogelkästen auf dem Pla-
nungsgebiet aufgestellt (siehe Bericht zur Ökologischen Baubegleitung vom 28.04.2015 / 
Stüben). 

Zum BP mit Grünordnung Nr. 122 liegen insgesamt drei Berichte zu artenschutzrechtlichen 

Belangen vor: 

1. Naturschutzfachliche Angaben zur Artenschutzrechtlichen Beurteilung (ASB) im 

Rahmen des geplanten Abrisses der Betriebsgebäude vom 09.04.2015 

2. Bericht zur Ökologischen Baubegleitung mit aktualisierten Angaben zu Vermeidungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen vom 28.04.2015 

3. Naturschutzfachliche Angaben zur artenschutzrechtlichen Beurteilung im Rahmen der 

geplanten Neubauten auf dem Betriebsgelände Am Hart 2 in 85375 Neufahrn vom  

August 2015 

In diesen Berichten wird das Vorgehen bei der Bestandserfassung, die Häufigkeit der Be-
standsaufnahmen sowie der vorgefundene Artenbestand inkl. Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen eingehend erläutert. Die Erkenntnisse aus diesen Gutachten fließen in die 
Begründung und in den Umweltbericht ein. Evtl. notwendige Festsetzungen und Hinweise 
aus artenschutzrechtlicher Sicht werden im nächsten Verfahrensschritt in die Begründung 
und den Umweltbericht sowie ggf. in die Festsetzungen aufgenommen. 
 

Zwischen der Gemeinde Neufahrn und dem Landratsamt Freising wurden im Vorfeld der 

Planung übereinstimmend die Bereiche des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (Innenbe-

reich gem. § 34 BauGB) festgestellt. Ein geringer Teil des Plangebiets von ca. 9.500 m2 ver-

bleibt dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zugehörig.  

Gem. § 1a III S.6 BauGB (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) ist ein Ausgleich 

nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 

oder zulässig waren. Die durch den Bebauungsplan nun ermöglichten Eingriffe waren für den 

zuvor bereits als Innenbereich zu beurteilenden Teil der Planung demnach auch schon vor 

der Aufstellung des Bebauungsplans zulässig. Das nun durch Bebauungsplan geschaffenen 

Baurecht, mit einer festgesetzten GRZ von 0,8 geht nicht über die zuvor bereits mögliche 

Bebauung gem. § 34 BauGB hinaus. Ein Ausgleich für diese Innenbereichsflächen ist nicht 

erforderlich.  

Die mit dem Bebauungsplan neu ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft werden im 

Umweltbericht schutzgutbezogen bilanziert und in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wer-

den die entsprechenden Kompensationserfordernisse berechnet. Auf die Ausführungen im 

Umweltbericht wird verwiesen.  

Eine Abstimmung der Ausgleichsbilanzierung mit der zuständigen unteren Naturschutzbe-

hörde hat am 04.08. und 05.08.2015 stattgefunden. Die untere Naturschutzbehörde erteilte 

ihr Einverständnis mit dem Vorgehen zur Ermittlung der Eingriffsschwere und der erfolgten 

Höhe des Ausgleichserfordernisses.  

Die vorgefundenen Vegetationsstrukturen wurden in Anlehnung an den Leitfaden zur Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung eingestuft. Im Südwesten des Planungsgebiets liegende 
intensiv gepflegte Rasenflächen (Kat. I) weisen bei extensiver Pflege ein Potenzial zu arten-
reichen Wiesenflächen (Kat. II) auf. Dieses Potenzial wurde in die Ausgleichsermittlung ein-
gestellt. Daher kommt es zu einer Erhöhung des Ausgleichserfordernisses um ca. 1.400 qm. 
Das errechnete Ausgleichserfordernis wurde auf 7.000 qm aufgerundet. 
 

Die Legende wird an die verwendeten Planzeichen angepasst. Die textlichen Festsetzungen 

wurden konkretisiert. 
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Ein entsprechender Hinweis auf die Einhaltung der DIN 18920 bei Baumaßnahmen (Schutz 

von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) wird in den 

Bebauungsplan aufgenommen. 

Eine Festsetzung von zu entfernenden Bäumen ist wegen fehlender Rechtsgrundlage nicht 

möglich und erscheint zudem aus naturschutzrechtlichen Erwägungen nicht sinnvoll.  

Weil die Erschließungsflächen im Planungsgebiet den regelmäßigen Belastungen von ge-
werblichem Lieferverkehr ausgesetzt sein werden, muss die private, interne Erschließungs-
fläche mit einem den Belastungen angemessenen Unterbau ausgestattet sein und ist ent-
sprechend zu befestigen. Soweit jedoch die funktionale Ausgestaltung dies zulässt, setzt der 
Bebauungsplan einen wasserdurchlässigen Belag für Wege, Ein- und Ausfahrtsbereiche, 
Feuerwehrumfahrungen und offene Stellplätze fest.  
 

Die Festsetzung zur Anrechnung bereits vorhandener Bäume als Ersatzpflanzungen wird 

gestrichen. Eine Ersatzpflanzung für zu fällende Bäume wird über die geltende Baumschutz-

verordnung der Gemeinde Neufahrn ermittelt. Die Wertigkeit des vorhandenen Baumbe-

stands wird in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung entsprechend berücksichtigt. Eine Ab-

stimmung zur Festlegung des Kompensationsfaktors und Höhe der Ausgleichserfordernis mit 

der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Freising ist erfolgt. 

In der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird keine Anrechnung von Bestandsbäumen als 
Ersatzpflanzungen vorgenommen. 
 
Eine Pflanzliste wird erstellt und entsprechend kategorisiert. 
 

Das dem Bebauungsplan zugrunde gelegte Plankonzept ermöglicht nicht den Erhalt sämtli-

cher Bestandsbäume. Die verlorengehenden Bäume werden in der Ausgleichsbilanzierung 

berücksichtigt und werden über die Regelungen der geltenden Baumschutzverordnung er-

setzt. Die Realisierung des naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs sowie die Anwen-

dung der BaumSchVO werden mit einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde 

und dem LRA Freising gesichert.  

 Baum Nr. 69 wird erhalten. 

 Von der Baumgruppe im Südwesten können lediglich die Bäume 39 – 53 erhalten 

werden. Die übrigen Bäume dieser Baumgruppe müssen aufgrund der neuen Er-

schließungssituation gefällt werden. 

 Bäume Nr. 150-152 und die Baumgruppe 86-97 können nicht erhalten werden, da sie 

innerhalb der neu anzulegenden Erschließungsflächen stehen. 

 

Die lichttechnischen Prüfkriterien sowie die Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag 

werden als Hinweise zu artenschutzrechtlichen Aspekten in die Planzeichnung aufgenom-

men. 

Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 122 „NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal“ wird ent-
sprechend überarbeitet. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
 



Niederschrift über die Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses 
vom 09.11.2015 

Seite 
23 

 
TOP  3.11 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 
Sachverhalt: 
 
 
Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege vom 17.07.2015 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei 
künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) 
und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
Mit der Erteilung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 DSchG (sog. 
Grabungserlaubnis) zu o. g. Maßnahme besteht unter Beachtung der nachstehend 
formulierten fachlichen Anforderungen von Seiten der Bodendenkmalpflege Einverständnis. 
Wir bitten weiterhin um eine Zustellung des Bescheids per E-Mail 
(Kornelia.Gloeckner@blfd.bayern.de). Die folgenden Formulierungsanregungen 

berücksichtigen die denkmalfachlichen Belange: 
Der Antragsteller erhält die Erlaubnis zur Ausführung von Erdarbeiten im Zuge des Vorha-
bens. Für die Durchführung der gesamten Maßnahme werden die nachstehenden Auflage 
und Hinweise festgesetzt. Die Erlaubnis erstreckt sich auf nachstehende Fl. Nr. 926 der 
Gmkg. Neufahrn. Grundlage ist der vom Antragsteller vorgelegte Planentwurf.  
In diesem Bereich sind Bodendenkmäler zu vermuten bzw. den Umständen nach anzu-
nehmen. Mehrere Bodendenkmäler liegen im Umkreis des Vorhabens: Nr. 1-7635-0071 
„Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, Nr. 1-7635-0048 „Siedlung der 
Bronzezeit sowie Bestattungsplatz der Hallstattzeit“, Nr. 1-7635-0241 „Siedlung 
vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie Siedlung der römischen Kaiserzeit“ und Nr. 1-
7635-0077 „Herrenhof der Hallstattzeit“.  
Daher ist es notwendig, die Maßnahme bodendenkmalfachlich vorzubereiten, zu begleiten 
und ggf. eine Ausgrabung, Bergung und Dokumentation durchzuführen.  
Bei frühzeitiger Terminabstimmung und Verfügbarkeit kann die fachlich qualifizierte Beglei-
tung bis zum Denkmalnachweis (Schritt 1) durch einen Mitarbeiter des BLfD in Aussicht ge-
stellt werden.  
In Umsetzung des verfassungsrechtlichen Auftrags zum Schutz des kulturellen Erbes (Art. 3 
Abs. 2, Art. 141 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 der Bayerischen Verfassung) wird Ihnen die Erlaubnis 
nach Art. 7 DSchG erteilt. Sie wird für die Durchführung der gesamten Maßnahme mit Aufla-
gen und Hinweisen (s. Art. 36 BayVwVfG) versehen.  
Die Erlaubnis wird mit folgenden Auflagen verbunden:  
1. Der Abtrag des Oberbodens darf nur unter Aufsicht einer wissenschaftlichen bzw. im Be-
reich archäologischer Grabungstechnik qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.  

2. Festgestellte Bodendenkmäler sind dem BLfD und der Unteren Denkmalschutzbehörde 
anzuzeigen und tachymetrisch einzumessen. Aufmaß und Kurzbericht sind dem BLfD unver-
züglich vorzulegen.  

3. Bodendenkmäler sind vorgabenkonform bis zur bauseitig benötigten Tiefe archäologisch 
auszugraben sowie fotografisch und zeichnerisch zu dokumentieren und zu beschreiben.  

4. Dokumentation, Funde und Grabungsbericht sind innerhalb von vier Wochen nach Ab-
schluss der Arbeiten vor Ort der Unteren Denkmalschutzbehörde und im Original dem BLfD 
vollständig zur fachlichen Prüfung und Archivierung  
 
5. Die denkmalfachlichen Arbeiten sind von einer fachlich qualifizierten Firma durchzuführen.  

mailto:Kornelia.Gloeckner@blfd.bayern.de
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6. Der Beginn der Maßnahme sowie die beauftragte Fachfirma unter Angabe des Firmenna-
mens und der wissenschaftlichen Grabungsleitung sind bis spätestens sieben Kalendertage 
vor Beginn der Grabungsarbeiten der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD anzu-
zeigen.  
Hinweise:  
- Grundlage der fachtechnischen Arbeiten sind die aktuellen Vorgaben zur Dokumentation 
archäologischer Ausgrabungen in Bayern sowie die aktuellen Vorgaben zur Fundbehandlung 
auf archäologischen Ausgrabungen 
(http://www.blfd.bayern.de/medien/dokuvorgaben_05_2012.pdf und 
http://www.blfd.bayern.de/medien/fundvorgaben_05_2012.pdf).  

- Die zweistufige Vorgehensweise (Schritt 1: Oberbodenabtrag, Schritt 2: Qualifizierte Aus-
grabung) richtet sich nach der denkmalfachlichen Leistungsbeschreibung, die in Schriftform 
beim BLfD (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmalpflege, Referat 
BI, Hofgraben 4, 80539 München) angefordert werden kann.  

- Die Qualifikationen der archäologischen Fachfirma und ihrer Mitarbeiter sind der Unteren 
Denkmalschutzbehörde nachzuweisen.  

- Das BLfD benennt qualifizierte Firmen auf schriftliche Anfrage (Email to Korne-
lia.Gloeckner@blfd.bayern.de).  

- Die Auftragsvergabe an eine bodendenkmalfachlich nicht hinreichend qualifizierte Firma 
kann zur Einstellung der Arbeiten durch die Untere Denkmalschutzbehörde führen.  

- Bei der Ausgrabung geborgene Funde stellen trotz der Bergung einen Teil des denkmal-
fachlich wie -rechtlich einheitlichen Bodendenkmals dar und sind deshalb dauerhaft zu erhal-
ten.  

- Anwartschaft- und Eigentumsrechte an etwaigen Funden sind in § 984 BGB geregelt.  

- Für die fachgerechte Ausgrabung und Dokumentation von Bodendenkmälern muss ausrei-
chend Zeit zur Verfügung stehen, so dass fachlich nicht zu beanstandende Fundbergungen 
und Befunddokumentationen möglich sind.  
 
Die Verkehrssicherungspflicht in den von der Maßnahme betroffenen Flächen obliegt wäh-
rend der gesamten Dauer dem Bauherrn.  

- Der Erlaubnisinhaber haftet für alle durch die Ausnutzung der Erlaubnis, insbesondere für 
die durch die Grabung entstehenden Schäden, insbesondere für solche, die dem Grund-
stückseigentümer oder anderen Personen bei der Durchführung der Grabung oder sonst im 
Zusammenhang mit dem Gebrauch der Erlaubnis entstehen. Er ist für die Einhaltung der 
Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich.  

- Die zeitlichen und finanziellen Aufwendungen gehen zu Lasten des Erlaubnisinhabers.  

- Die bauseitigen Erdarbeiten können nach Abschluss der bodendenkmalfachlichen Arbeiten 
vor Ort fortgesetzt werden.  

- Die Erfüllung der Nebenbestimmungen dieser Erlaubnis wird durch eine schriftliche Frei-
gabebestätigung der Denkmalfachbehörde (BLfD) für die bodendenkmalfachlich untersuchte 
Fläche gegenüber der Unteren Denkmalschutzbehörde nachgewiesen.  

 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der für Bodeneingriffe notwendige Antrag auf Erlaubniserteilung wird dem Landesamt für  
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Denkmalpflege im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zugeleitet. 
 
Es wird vorgeschlagen in den Festsetzungen des Bebauungsplanes folgenden Hinweis zu 
ergänzen: 
„Da im Planungsgebiet Bodendenkmäler zu vermuten sind, ist für Bodeneingriffe jeder Art 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 DSchG notwendig, die in einem eigen-
ständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu bean-
tragen ist.“ 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 122 „NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal“ wird ent-
sprechend ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.12 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Telekom GmbH 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Deutsche Telekom GmbH vom 20.07.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.13 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Bayernwerk AG 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Bayernwerk AG vom 17.07.2015, 25.08.2015 bzw. aktualisiert vom 
19.10.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Übergabestationen die der Versorgung 
des Gebiets dienen sind als Nebenanlagen im gesamten Planungsgeiet zulässig, sofern die 
zum Erhalt festgesetzten Bäume nicht gefährdet werden und deren langfristiger Erhalt si-
chergestellt wird.  
 

Die Sicherung von erforderlichen Dienstbarkeiten ist bei Bedarf unmittelbar mit der Grundei-
gentümerin zu klären. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.14 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt München 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes München vom 17.07.2015 
 

Niederschlagswasserentsorgung: 
Bzgl. der Entwässerung haben bereits Gespräche zwischen den Planern und uns 
stattgefunden. Wir haben Ihnen unsere Bedenken zu der beabsichtigten 
Rigolenversickerung mitgeteilt. Die Entwässerung ist zwar in einem eigenständigen 
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren zu regeln – beim Bauleitplanverfahren ist 
es aber wichtig, dass ein funktionierendes Konzept zur 
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Niederschlagswasserentsorgung vorliegt, „nach der das im Plangebiet anfallende 
Niederschlagswasser so beseitigt werden kann, dass Gesundheit und Eigentum der 
Planbetroffenen - auch außerhalb des Plangebiets - keinen Schaden nehmen“ (Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.03.2002, Az. 4 CN 14.00). 
Die Rigolen werden aufgrund des hohen Grundwasserstandes in Ihrer 
Funktionsweise während nicht zu vernachlässigbaren Zeitperioden beeinträchtigt 
sein, da ein Abstand von 1m zwischen Rigolensohle und mittleren jährlichem 
höchstem Grundwasserstand(MHGW) nicht eingehalten werden kann. 
Wir empfehlen Ihnen die Umplanung auf dem Gelände so vorzunehmen, dass der 
Platzbedarf für das Anlegen von Versickerungsmulden oder –becken ausreichend 
vorhanden sein wird. 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Das Plangebiet wird aktuell im Trennsystem (Schmutzwasser - Entwässerungskanal und 
Regenwasser - Versickerungsschächte) entwässert. Die bestehenden Entwässerungskanäle 
wurden bei der Herstellung für ein Industriegebiet ausreichend dimensioniert. Die Entwässe-
rungsinfrastruktur kann auch das anfallende Schmutz- und Regenwasser der nun vorgese-
henen gewerblichen Nutzung aufnehmen und bauliche Veränderungen am Schmutzwasser-
kanalnetz sind grundsätzlich nicht erforderlich. Die Ableitung des Niederschlagswassers wird 
so durchgeführt, dass Gesundheit und Eigentum der Planbetroffenen keinen Schaden neh-
men. Vor den Planungen fanden Abstimmungen zwischen dem Wasserwirtschaftsamt und 
dem für das Entwässerungskonzept zuständigen Ingenieurbüro ZWP Ingenieur-AG statt. 
Von dieser Abstimmung liegt ein abgestimmtes Protokoll vor. Demnach wurde von Wasser-
wirtschaftsamt in Aussicht gestellt, dass der Mindestanstand zwischen Rigolensohle und 
MHGW im Geltungsbereich den Mindestanstand von 1 m stellenweise unterschritten werden 
kann, solange sichergestellt werden kann, dass das Regenwasser mit einer zugelassenen 
Substratfilteranlage behandelt wird und die Höhensituation vor Ort einen Abstand von 1,0 m 
nicht erreicht. Die Begründung wird um Ausführungen zur Entwässerung ergänzt. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich, jedoch wird die Begründung 
entsprechend ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.15 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Amt f. Landwirtschaft 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 24.07.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird vorgeschlagen folgenden Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen:  
„Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzungen kann es im Planungsgebiet zu 
Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen kommen. Diese sind zu tolerieren.“ 
 
Da es sich bei der geplanten Nutzung um ein klassisches Gewerbegebiet handelt sind Be-
einträchtigungen der geplanten Nutzung durch die Landwirtschaft nicht zu befürchten. 
 
Die bestehenden Wege und Straßen bleiben weitgehend unverändert bestehen. Durch die 
geplante Anbindung des bisherigen Feldweges westlich des Gewerbegebietes über eine 
Lichtzeichenanlage und damit der Ermöglichung eines Vollanschlusses wird die Erschlie-
ßung auch der Felder verbessert. Der Umbau der Kreuzung wird so ausgelegt, dass hier 
Schwerlastverkehr möglich ist. Somit ist auch die Nutzung mit landwirtschaftlichen Maschi-
nen möglich. 
 
Die Standorte der zur Anpflanzung festgesetzten Bäume liegen ausnahmslos in einem Ab-
stand von mehr als 4 Metern zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen. Darüber hinaus 
liegt das Gewerbegebiet nur auf der Ostseite von landwirtschaftlichen Flächen. Eine Beein-
trächtigung der Landwirtschaft durch Verschattung ist daher nicht zu erwarten.  
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Die Bauleitplanung wird unter den Hinweisen entsprechend ergänzt. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.16 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme IHK 

 
Sachverhalt: 
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Stellungnahme der IHK München und Oberbayern vom 20.07.2015 
 

 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan berücksichtigt die angrenzenden schützenswerten Nutzungen durch die 
Festsetzung von Emissionskontingenten für einzelne Teilflächen. Damit wird sichergestellt, 
dass die an den Geltungsbereich angrenzenden Wohnnutzungen nicht durch schädliche 
Lärmimmissionen beeinträchtigt werden. Es ist daher nicht zu erwarten, dass zusätzliche 
immissionsschutzrechtliche Konflikte entstehen werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse bleiben durch die vorliegende Bebauungsplanung gewahrt. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  
3.17 

22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 
"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Handwerkskammer 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Handwerkskammer München und Oberbayern vom 20.07.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die der Planung zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  
3.18 

22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 
"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Gemeinde Eching 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Gemeinde Eching vom 17.07.2015 
 

 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Durch den Bebauungsplan werden zwar gegenüber dem Bestand zusätzliche Verkehrs- 



Niederschrift über die Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses 
vom 09.11.2015 

Seite 
32 

 

ströme entstehen, allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Verkehrsaufkommen durch die 

Aufgabe des Areals durch die Fa. Avon zunächst entlastet wurde. Die beauftrage Verkehrs-

untersuchung von Prof. Kurzak kommt zu dem Ergebnis, dass aus dem Planungsgebiet ein 

Verkehrsaufkommen von rd. 2.100 KFZ/Tag als Summe des Quell- und Zielverkehrs ent-

steht. Hier inkludiert ist das heute noch bestehende Verkehrsaufkommen aus der aktuellen 

Nutzung.  

Das Verkehrsgutachten geht davon aus, dass von dem Gesamtverkehrsaufkommen rd. 40%, 

also rd. 840 Fahrten/Tag aus Richtung Autobahnanschluss Eching kommen bzw. wieder 

dorthin zurückfahren (also insgesamt 420 Fahrzeuge mit Hin- und Rückfahrt). Der Lkw-Anteil 

wird bei rund 4 – 5%, also 17 – 21 Lkw/Tag liegen. 

Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der Fahrzeuge bei der Anschlussstelle 69 
(Eching) auf die Autobahn fahren und nicht durch Ortslage Eching fahren werden. Eine Fest-
setzung der Kfz-Wege ist im Übrigen nicht Regelungsgegenstand eines Bebauungsplans. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.19 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Deutsche Bahn AG 

 
Sachverhalt: 
 
 
Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 13.07.2015 
 

 
 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anlagen der Deutschen Bahn AG befinden sich in einer Entfernung von ca. 700 m nörd-
lich des Planungsgebiets. Beeinträchtigungen für Ansiedlungen im Planungsgebiet durch 
den Bahnbetrieb sind daher nicht zu erwarten. 
 
 
 



Niederschrift über die Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses 
vom 09.11.2015 

Seite 
33 

 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.20 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Staatliches Bauamt Freising 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Freising vom 14.07.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Anbauverbotszone wird im Bebauungsplan angepasst. Die innerhalb der Anbauverbots-

zone bestehenden Stellplätze werden als „Stellplätze (Bestand)“ dargestellt. 

Die Zulässigkeit von Werbeanlagen innerhalb der Anbauverbotszone richtet sich nach  
BayStrWG. Eine zusätzliche Regelung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 
 

Bezüglich der Anbindung des Planungsgebietes an die Staatsstraße haben zwischenzeitlich 

Abstimmungen mit dem Staatlichen Bauamt und der Obersten Baubehörde stattgefunden. 

Ergebnis dieser Abstimmungen ist, dass eine zusätzliche Zu- und Ausfahrt auf den bisheri-

gen Feldweg mit einer lichtzeichengesteuerten Vollanbindung an die Echinger Straße (St 

2053) möglich ist. Diese Anbindung wird im Bebauungsplan entsprechend berücksichtigt. 

Eine Kreuzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Staatlichen Bauamt ist zu 
schließen. Die Kostenübernahme durch die Investorin wird im städtebaulichen Vertrag gere-
gelt. 
 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Schallschutzgutachten erarbeitet und 

Festsetzungen zum Schutz der geplanten Nutzung gegenüber dem Verkehrslärm getroffen. 

Diese Maßnahmen sind durch den Bauherrn auf eigene Kosten umzusetzen. 

Der Gremiumsbeschluss aus dem der Umgang mit der Stellungnahme hervorgeht (Abwä-
gungssynopse) sowie der rechtskräftige Bebauungsplan wird dem Staatlichen Bauamt nach 
Abschluss des Verfahrens durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 122 „NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Areal“ wird ent-
sprechend überarbeitet. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.21 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Energie Südbayern 
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Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Energie Südbayern GmbH vom 09.07.2015 
 

 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

Die Stellungnahme wurde dem Grundstückseigentümer zur Verfügung gestellt. Die diesbe-

züglichen Gespräche zur Versorgung des Grundstückes mit Erdgas laufen. 

Die Erdgas Hochdruckleitung im Bereich der Echinger Straße (Staatsstraße) sowie die Gas-
station liegen in einer öffentlichen Verkehrsfläche außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans. Weil die Leitung auf der dem Plangebiet angewandten Seite der St 2053 ver-
läuft, liegt auch der Schutzstreifen vollständig auf öffentlicher Verkehrsfläche. Damit ist aus-
geschlossen, dass die Leitung durch die vorgesehenen Baumpflanzungen gefährdet wird. 
Eine planungsrechtliche Berücksichtigung ist daher nicht erforderlich. Sollten Tiefbaumaß-
nahmen im Bereich der Erdgas Hochdruckleitung oder im Bereich der Gasstation durchge-
führt werden, wird die Energienetze Bayern/ Energie Südbayern zur Einweisung konsultiert. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.22 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Flughafen München 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Flughafen München GmbH vom 09.07.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Schalltechnische Verträglichkeitsun-
tersuchung des Ingenieurbüros Greiner empfiehlt für Büroräume die Festsetzung von einem 
Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile von 35 dB. Diese Empfehlung wird als Festset-
zung in den Bebauungsplan übernommen. Damit ist sichergestellt, dass gesunde Arbeits-
verhältnisse sichergestellt sind. Wohnnutzungen sind im Plangebiet unzulässig. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Die Empfehlungen aus der Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung des Ingenieurbü-
ros Greiner werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.23 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände"; 
 Würdigung Stellungnahme Kabel Deutschland 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Kabel Deutschland GmbH vom 30.06.2015 
 

Eine Erschließung des Gebietes erfolgt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
Diese sind in der Regel ohne Beteiligung des Auftraggebers an den 
Erschließungskosten nicht gegeben.  
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Wenn Sie an einem Ausbau interessiert sind, sind wir gerne bereit, Ihnen ein 
Angebot zur Realisierung des Vorhabens zur Verfügung zu stellen. Bitte setzen Sie 
sich dazu mit unserem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH Neubaugebiete KMU Südwestpark 
15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete@Kabeldeutschland.de 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme mit den gegebenen Hinweisen zum Bauvollzug wird zur Kenntnis ge-
nommen. Dem Grundstückseigentümer wurde die Stellungnahme zur weiteren Veranlassung 
weitergeleitet. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.24 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Heinz Entsorgung 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Heinz Entsorgung GmbH vom 18.06.2015 
 
Aus unserer Sicht besteht hier nur ein Problem falls geplant ist kommunale Hausmüllgefäße 
auf dem Gelände durch die Fahrzeuge leeren zu lassen. 
  
- Sind die Fahrwege dann öffentlich? 
- Ist die Beschaffenheit ausreichend für LKW mit 32to zulässigem Gesamtgewicht (evtl. Tief-
garage unter Fahrstraßen). 
 
Wir sollten hier wohl abwarten, welche Planungen dann konkret für die Müllentsorgung des 
Gewerbeparks festgelegt werden. 
 
Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die innere Erschließung soll wie im Be-
stand eine private Erschließungsfläche sein. Weil das Baugebiet bereits ursprünglich für Lo-
gistikverkehr konzipiert war und sich an dem grundsätzlichen Erschließungskonzept auch 
künftig nichts ändern wird, ist die Erschließung auch für dreiachsige Müllfahrzeuge ausrei-
chend dimensioniert.  
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Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  
3.25 

22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 
"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Würdigung Stellungnahme Regierung v. Oberbayern Brandschutz 

 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Regierung von Oberbayern Sachgebiet Brandschutz vom 
26.06.2015 
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Würdigungsvorschlag: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Prüfung des Brandschutzes ist im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. Hier sind auch die Löschwasserver-
sorgung und die ausreichende Sicherstellung der Feuermeldestellen zu klären. 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen in der Umgebung des Planungsgebietes sind hinsichtlich 
ihrer Ausgestaltung ausreichend für die Feuerwehrfahrzeuge. Dies gilt auch für den Weg 
westlich des Planungsgebietes.  
 
Das Brandschutzkonzept wird im Rahmen des Bauvollzuges mit der örtlichen Feuerwehr 
abgestimmt 
 
Die Hinweise zum Bauvollzug werden zur Kenntnis genommen und bei der Ausführung be-
achtet. 
  
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Eine Überarbeitung der Bauleitplanungen ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  3.26 22. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 122 

"NOVA Neufahrn auf dem ehemaligen AVON Gelände";  
Freigabe für das Verfahrens nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
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Diskussionsverlauf:  
 
BGM Heilmeier wies darauf hin, dass der Beschlussvorschlag hier abgeändert werden  
müsse, da nur die Freigabe des Flächennutzungsplanes beschlossen werden könne. 
 
Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beauftragt die Verwaltung, die 22. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan Nr. 122 „NOVA Neufahrn auf dem 
ehemaligen AVON Gelände“ entsprechend den vorher gefassten Würdigungsbeschlüssen zu 
überarbeiten.  
 
Auf dieser Grundlage wird die Freigabe für das Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB für die 22. Änderung des Flächennutzungsplans erteilt.  
 
Abstimmung:   Ja 10  Nein 0   
 
 
TOP  4 Vorbescheid zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tief-

garage 
Bahnhofstraße, Fl.Nr. 309 - Gmkg. Neufahrn 
Antragsteller: Gisela Bock 

 
Sachverhalt: 
 
Geplant ist der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage, Bahnhofstraße, 
Fl.Nr. 309 – Gmkg. Neufahrn. Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des sich in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 120 „Zentraler Versorgungsbereich Ortszentrum 
Neufahrn“.  
 
Bereits in der Sitzung des Flughafen-, Planungs- und Bauausschusses vom 22.04.2013 wur-
de dem vorausgegangenen Antrag auf Vorbescheid zugestimmt unter der Voraussetzung, 
dass die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten werden. Die neue Pla-
nung geht nun mit den Festsetzungen konform. 
 
Insgesamt soll die Wohnanlage aus zwei Gebäudeeinheiten bestehen, welche durch einen 
ca. 10 m hohen Treppenhausbau miteinander verbunden sind.  
 
Die zur Bahnhofstraße giebelständige Gebäudeeinheit (E+II+D) soll im Erdgeschoss und 1. 
Obergeschoss mit Gewerbe- und Praxisflächen versehen werden, das 2. Obergeschoss so-
wie das Dachgeschoss soll der Wohnnutzung mit ca. 8 Wohnungen dienen. Die geplante 
Gebäudehöhe beträgt ca. 16,22 m. 
 
Der Flachdachbau (E+II) im östlichen Grundstücksbereich soll über acht Wohnungen verfü-
gen. Die geplante Gebäudehöhe beträgt ca. 9,10 m. 
 
Im Untergeschoss beider Gebäude befinden sich Kellerräume, Technikräume, ein Fahr-
radabstellraum sowie Tiefgaragenstellplätze. 
 
Das 1.692 m² Grundstück soll mit künftiger Bebauung eine GRZ von 0,45 und eine GFZ von 
0,97 besitzen. 
 
Für die Wohn- und Geschäftsgebäude sind entsprechend der gemeindlichen Stellplatzsat-
zung insgesamt 40 Kfz-Stellplätze vorgesehen, wovon 15 Stellplätze oberirdisch – teils als 
Senkrechtparker entlang des Apothekenwegs – und 25 Stellplätze in der Tiefgarage angelegt 
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werden sollen. Für Fahrradabstellplätze sollen Fahrradräume auf dem Grundstück sowie in 
der Tiefgarage errichtet werden. 
 
Eine Spielplatzfläche entsprechend der gemeindlichen Kinderspielplatzsatzung ist vorgese-
hen. 
 
Ein Grunderwerb durch die Gemeinde für künftige Straßenbaumaßnahmen ist nicht erforder-
lich. 
 
Aufgrund der geplanten Tiefgaragenzufahrt von der Bahnhofstraße aus muss die bestehen-
de Bedarfsampelanlage um ca. 13 m nach Süden versetzt werden. Im Vorfeld wurde durch 
das Bauamt in Gesprächen darauf aufmerksam gemacht, dass die Kosten der Ampelverset-
zung durch den Bauherren zu tragen sind. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
BAL Schöfer erläuterte den Lageplan und Sachverhalt. 
 
GR Pflügler stelle kurz die Möglichkeit, das Bauvorhaben für Car Sharing zu nutzen, vor. 
Man könne hier überlegen auf Stellplätze zu verzichten, wenn dafür Car Sharing betrieben 
würde. 
 
GR Rübenthal fände, dass dieses Thema im Zusammenhang mit einer Änderung der Stell-
platzsatzung zu besprechen wäre und nicht unbedingt bei diesem Antrag auf Vorbescheid. 
Er sehe dies als eigene Diskussion. 
 
GR Pflügler stimmt zu, dass die Stellplatzsatzung zwar eine Ablöse zulasse. Dies gelte aber 
nur für Bestandsgebäude und nicht für Neubauten. In diesem Bereich müsste man also eine 
Anpassung der Stellplatzsatzung überlegen. 
 
GR Eschlwech erfragte, wie viele Stellplätze denn konkret wegfallen würden, da er es sehr 
kritisch sehe, wenn Stellplätze für vorhandene Wohnungen wegfallen und man dem Mieter 
verbieten wolle mit seinem Auto dort zu parken. Abgesehen davon, dass auch Kunden mit 
dem Auto zum Einkaufen fahren und parken können müssen. 
 
GR Pflügler erklärte, dass das Konzept noch nicht so weit ausgearbeitet sei. 
 
GRin Schablitzki äußerte Bedenken bzgl. der Tiefgaragenausfahrt und erfragte wie weit ein 
Auto aus der Garage rausfahren müsste um waagrecht zu stehen. Sie denke dabei an die 
Schulkinder, die sich auf dem Gehweg befinden können. 
 
BAL Schöfer erläuterte, dass zwischen dem Ende der Rampe und dem Beginn des Gehwe-
ges ca. 3 m sein sollten. Anschließend sei ein Längsparkerstreifen mit ca. 2 m Breite ge-
plant. Wenn ein Fahrzeug also aus der Tiefgarage rausfahren würde, stünde er auf dem 
Gehweg und in der Tiefe des  Längsparkers. 
 
BAL Schöfer gab an, dass es sicher einfacher zu lösen wäre, wenn die Tiefgaragenausfahrt 
in Richtung Apothekenweg wäre. 
 
GR Rübenthal bat darum, die Prüfung dieser Variante dem Bauherrn zu empfehlen. 
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Beschluss: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss stimmt dem Antrag auf Vorbescheid zum 
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage, Bahnhofstraße, Fl.Nr. 309 – 
Gmkg. Neufahrn zu. Empfohlen wird eine Ausfahrt der Tiefgarage in Richtung Apotheken-
weg. 
 
Abstimmung:   Ja 0  Nein 10   
 
 
TOP  5 Bekanntgaben 
 
Keine. 
 
TOP  6 Anfragen 
 
Keine. 
 
  
  
 
 
Neufahrn, 24.11.2015 
 
Vorsitzender 
 
 
 
 

Franz Heilmeier Michael Schöfer Christine Zimmermann 

1. Bürgermeister Bauamtsleiter Protokollführung 
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